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§ 17 NÖGUS-G 2006
Verbindlicherklärung von Teilen des

Österreichischen Strukturplanes
Gesundheit und des Regionalen

Strukturplanes Gesundheit
 NÖGUS-G 2006 - NÖ Gesundheits- und Sozialfonds-Gesetz 2006

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.07.2025

1. (1)Die im Rahmen der Vollziehung des Landes für verbindlich zu erklärenden Teile des Österreichischen

Strukturplanes Gesundheit oder des Regionalen Strukturplanes Gesundheit bzw. deren Änderungen, soweit sie

Angelegenheiten der Art. 12 und 15 B-VG betreffen, sind von der Gesundheitsplanungs GmbH durch Verordnung

für verbindlich zu erklären und im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS - www.ris.bka.gv.at)

kundzumachen. Diese Verordnung hat hinsichtlich der Vorgaben jenes Maß an Konkretheit aufzuweisen, das

erforderlich ist, um den Bedarf an einer konkreten Versorgungseinrichtung ausschließlich und abschließend

anhand dieser Verordnung beurteilen zu können. § 23 Abs. 2 vierter und fünfter Satz des Bundesgesetzes zur

partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl. I Nr. 26/2017 in der Fassung BGBl. I Nr. 3/2024, ist

sinngemäß anzuwenden. Die Verordnung kann rückwirkend in Kraft gesetzt werden.

2. (2)Die Tätigkeit der Gesundheitsplanungs GmbH unterliegt im Umfange des Abs. 1 der Aufsicht und den

Weisungen der Landesregierung. Die Gesundheitsplanungs GmbH ist auf Verlangen der Landesregierung zur

jederzeitigen Information verpflichtet.
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